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Änderung der Regelungen in Bezug auf die 
Coronapandemie und den Besuch der Einrichtungen 
des Flecken Aerzen 
 
Das Rathaus des Flecken Aerzen ist weiter für den Publikumsverkehr geöffnet. Es 
gelten jedoch einige Beschränkungen.  
 

1. Terminvereinbarungen: 
Aufgrund der aktuellen Situation sollen für einen Besuch der Verwaltung Termine mit den 
Mitarbeiter/innen zu vereinbaren. Für sog. „Laufkundschaft“ kann es derzeit zu langen 
Wartezeiten kommen. Besucher/innen mit Terminen genießen Vorrang.  
 
Aufgrund der v.g. Bestimmungen kann es u.U. zu längeren Wartezeiten für einen Termin 
kommen.  
Zur Terminvereinbarung stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen der Verwaltung zu den 
gewöhnlichen Geschäftszeiten unter Tel.: 05154/988-0, FAX: 05154/2016, E-Mail: 
rathaus@aerzen.de zur Verfügung. Weitere Informationen und Telefonnummern finden Sie auf 
unserer Homepage www.aerzen.de. 
 

Termine im Meldeamt können auch online unter v.g. Homepage gebucht werden. 
 

 
2. Dokumentation 

Der Flecken Aerzen ist nicht zur Dokumentation verpflichtet. 
 
Trotzdem besteht die Möglichkeit zur freiwilligen Nutzung der Luca-App und der 
Coronawarnapp.  
 
 

3. Maskenpflicht 
Zudem herrscht für Besucher/innen des Rathauses eine Maskenpflicht (FFP2). Sollten Sie 
keine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung haben, können Sie am Empfang eine Maske für 2,50 
€ erwerben.  
Das Geld ist möglichst passend mitzubringen.  
 

4. 3G-Regel 
In allen Dienststellen (Rathaus, Bauhof, Domänenburg etc.) gilt für Besucher/innen die 3G-
Regel. Vor Betreten der Dienststellen ist am Eingang ein Nachweis über eine vollständige 
Schutzimpfung gegen das Corona-Virus, eine gültige Genesenenbescheinigung oder ein 
negatives Testergebnis auf das Vorliegen einer Coronainfektion vorzulegen. Wird ein 
Testergebnis vorgelegt, so darf dieses beim Betreten der Einrichtung nicht älter sein als: 

- Schnelltest: 24 Std. 
- PCR-Test: 48 Std. 

Ohne einen entsprechenden Nachweis ist das Betreten, auch mit Termin, untersagt. 
Beim Flecken Aerzen können keine Schnelltests vor Ort in Anspruch genommen werden. 
 
Die 3G-Regel gilt nicht für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 

5. Bargeldannahmen 
Bargeldannahmen sind wieder gestattet. Sollten bei Ihrem Besuch Gebühren o.ä. anfallen, bittet 
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die Verwaltung dennoch darum, diese entweder zu überweisen oder per EC-Karte zu bezahlen.  
 

6. Geschlossene Einrichtungen 
Der Flecken Aerzen hat seine öffentlichen Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser (DGH), 
Domänenburg…) weiterhin geöffnet. Private Feiern in den DGH’s und den Grillplätzen sind bei 
Frau Heinrich/Frau Koss (05154/988-23/-20, rathaus@aerzen.de) anzumelden. Vereine können 
sich an die Hausmeisterinnen und Hausmeister wenden. 
Bei der Benutzung der öffentlichen Einrichtungen sind die jeweils geltenden Corona-
Bestimmungen des Landes Niedersachsen einzuhalten. Verantwortliche für die Einhaltung ist 
der jeweilige Nutzungsberechtigte. 
 
Ansprechpartner für die Domänenburg ist Herr Bossog (05154/709417; hbossog@aerzen.de).  
 
In den Sportanlagen ist der Sportbetrieb im Rahmen der jeweils geltenden Bestimmungen der 
Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen zulässig. Diesbezügliche Anträge und Fragen 
sind an den Flecken Aerzen, Frau Schulte, Tel. 05154/988-54, ischulte@aerzen.de zu richten.  
 
Die Bücherei ist für die Bevölkerung geöffnet. Termine werden nicht benötigt. Es gilt die FFP2-
Maskenpflicht. Für den Zutritt gilt die 3G-Regel. Die Bücherei erreichen Sie tel. unter 
05154/709415 oder per Mail über buecherei@aerzen.de. 
 

7. Weitere Informationen 
Die aktuellen Bestimmungen finden Sie unter 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html. 
Das Bürgertelefon des Landkreises Hameln-Pyrmont erreichen Sie über Tel.: 05151/903-5999. 
Diese und weitere Informationen des Landkreises finden Sie unter https://www.hameln-
pyrmont.de/index.php?object=tx,2561.5&ModID=255&FID=2749.5558.1  
 
Aerzen, 22.03.2022 
Flecken Aerzen 
Der Bürgermeister 
 


